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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

  
  
  

1. Einkommensteuer: Kindergeldanspruch bei einem Freiwilligendienst zwischen 
Bachelor- und Masterstudium 
Urteil vom 12.10.2023, Az: III R 10/22  

2. Verfahrensrecht: Verzicht des Gesellschafters auf unter Nennwert erworbene 
Genussrechtsforderung 
Urteil vom 16.11.2023, Az: IV R 28/20  

3. Investmentsteuer: Steuerbarkeit der Erstattung von auf der Fondsebene erho-
benen Verwaltungsgebühren durch den Investmentmanager 
Urteil vom 24.10.2023, Az: VIII R 8/20  

4. Einkommensteuer: Keine Steuerbefreiung für die Veräußerung eines Garten-
grundstücks 
Urteil vom 26.09.2023, Az: IX R 14/22  

5. Einkommensteuer: Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei Überlassung 
an (Schwieger-)Mutter 
Urteil vom 14.11.2023, Az: IX R 13/23  

6. Einkommensteuer: Abgrenzung zwischen Leibrente und dauernder Last 
Urteil vom 15.11.2023, Az: X R 3/21  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Kindergeldanspruch bei einem Freiwilligendienst zwischen 

Bachelor- und Masterstudium 
Urteil vom 12.10.2023, Az: III R 10/22 
1. Der für die Zusammenfassung einzelner Ausbildungsabschnitte zu integrativen Tei-
len einer einheitlichen Ausbildung unter anderem notwendige enge zeitliche Zusam-
menhang ist nur dann gewahrt, wenn das Kind den nächsten Teil der mehraktigen 
Ausbildung zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufnimmt. 
 
2. Der enge zeitliche Zusammenhang muss zwischen den Ausbildungsabschnitten be-
stehen. Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Ende eines Freiwilligen-
dienstes im Sinne von § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d des Einkommensteuergeset-
zes und dem Beginn eines weiteren Ausbildungsabschnitts genügt nicht. 
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2. Verfahrensrecht: Verzicht des Gesellschafters auf unter Nennwert erworbene Ge-

nussrechtsforderung 
Urteil vom 16.11.2023, Az: IV R 28/20 
1. Erwirbt der Gesellschafter eine Genussrechtsforderung gegen die Personengesell-
schaft unter Nennwert und verzichtet er im Anschluss auf den die Anschaffungskosten 
übersteigenden Teil der Forderung, entsteht im Gesamthandsbereich ein "Wegfallge-
winn", der aus der Minderung der Verbindlichkeit resultiert. 
 
2. Die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung stehen dem nicht entgegen. 
Der Ertrag kann auch nicht durch die Bildung eines steuerlichen Ausgleichspostens 
neutralisiert werden. 
 

  
3. Investmentsteuer: Steuerbarkeit der Erstattung von auf der Fondsebene erhobe-

nen Verwaltungsgebühren durch den Investmentmanager 
Urteil vom 24.10.2023, Az: VIII R 8/20 
1. Die Steuerbarkeit der Erstattung von auf der Fondsebene erhobenen Verwaltungsge-
bühren durch den Investmentmanager an den Inhaber eines Investmentanteils lässt sich 
nicht auf § 20 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes stützen. Diese 
Regelungen werden durch die speziellere und abschließende Regelung zur Steuerbar-
keit laufender Fondserträge in § 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 des Investmentsteuergeset-
zes 2004 verdrängt. 
 
2. Die Erstattung ist aus diesem Grund auch nicht als Rückfluss zuvor auf der Fonds-
ebene steuermindernd abgezogener Werbungskosten an den Anleger steuerbar. 
 

  
4. Einkommensteuer: Keine Steuerbefreiung für die Veräußerung eines Garten-

grundstücks 
Urteil vom 26.09.2023, Az: IX R 14/22 
1. Zwischen dem angeschafften bebauten Grundstück und dem veräußerten, durch Tei-
lung entstandenen unbebauten (Teil-)Grundstück besteht wirtschaftliche (Teil-)Identi-
tät. 
 
2. Die Tatbestandsausnahme in § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 des Einkommensteuer-
gesetzes erstreckt sich nicht nur auf das zu eigenen Wohnzwecken genutzte Gebäude, 
sondern auch auf den dazugehörenden Grund und Boden, sofern ein einheitlicher Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang zwischen dem Gebäude und dem Grundstück be-
steht. 
 
3. Ein einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang zwischen dem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude und dem dazugehörenden Grund und Boden ent-
fällt, soweit von dem bisher ungeteilten Wohngrundstück ein (unbebauter) Teil abge-
trennt wird. Die beiden dadurch entstandenen Grundstücke sind in Bezug auf ihre 
"Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" jeweils getrennt zu betrachten. 
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5. Einkommensteuer: Keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei Überlassung an 

(Schwieger-)Mutter 
Urteil vom 14.11.2023, Az: IX R 13/23 
Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Sinne des Befreiungstatbestands des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes liegt nicht vor, wenn die 
Nutzungsüberlassung an die (Schwieger-)Mutter des Steuerpflichtigen erfolgt. 
 

  
6. Einkommensteuer: Abgrenzung zwischen Leibrente und dauernder Last 

Urteil vom 15.11.2023, Az: X R 3/21 
1. Für die Änderbarkeit von Versorgungsleistungen als Voraussetzung für die An-
nahme einer dauernden Last nach der für bis zum 31.12.2007 abgeschlossene Verträge 
geltenden Rechtslage genügt es nicht, wenn substantiell nur eine Änderbarkeit zuguns-
ten des Übernehmers, nicht aber auch zugunsten des Übergebers vereinbart ist. 
 
2. Da für die Annahme abänderbarer Leistungen zugunsten des Übergebers der Mehr-
bedarf wegen (dauernder) Pflegebedürftigkeit wenigstens über einen der drei mögli-
chen Durchführungswege der Pflege abgedeckt sein muss ( Senatsurteil vom 
16.06.2021 - X R 31/20 , BFHE 273, 526, BStBl II 2022, 165, Rz 23, 32), führt der 
vollständige vertragliche Ausschluss der Übernahme eines pflegebedingten Mehrbe-
darfs zur Einordnung der wiederkehrenden Leistungen als Leibrente. 
 
3. Auf die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit aufgrund eigener guter Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse des Übergebers und der gegebenenfalls beträchtli-
chen Höhe der vereinbarten Bar-Versorgungsleistungen im Zeitpunkt des Abschlusses 
des Vermögensübergabe- und Versorgungsvertrages ein Mehrbedarf an Unterhalt zu 
erwarten war, kommt es nicht an. 
  
  

 

 


